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Erwägungen

E. 1
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird als durch Rückzug erledigt vom
Geschäftsverzeichnis abgeschrieben.

E. 2
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

E. 3
Diese Verfügung wird den Parteien, der Rekurskommission des Kantons Thurgau für die
Arbeitslosenversicherung, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau und
dem Staatssekretariat für Wirtschaft schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 14. November 2007

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Ursprung Berger Götz
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